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Betreff: TOP 7 : Bauantrag;  

Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage und Carport, Alpspitzstraße, FlNr. 

1966/34 

 

Anlagen: 

Formblatt Antragsprüfung 

Pläne zum Bauvorhaben 

 

 

Vortrag: 

 

Zusammenfassende Wertung des Bauvorhabens: 

 

Bauort: 

Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des seit 30.06.1995 rechtsverbindlichen Be-

bauungsplanes B 34 Wiesenstraße Süd. 

 

Bauvorhaben: 

Die Antragsteller beantragen den Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage und Carport. 

 

Abweichungen: 

Wandhöhe Garage 

Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes beträgt die höchstzulässige Wandhöhe für 

Garagen 2,40 m. Beantragt wird die Garage mit einer Wandhöhe von 3,0 m. 

 

Gestaltung Zufahrt 

Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nebeneinander liegende Zufahrten zu 

vermeiden. Sind diese unvermeidlich, so sind sie durch einen Grünstreifen (Mindstbreite 

1,50 m zu trennen. 
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Beurteilung: 

Wandhöhe Garage 

Punkt 10.1 des Bebauungsplanes enthält die Festsetzung, dass die Wandhöhe von Garagen 

und sonstigen Nebengebäuden (z.B. Gartenhäuser) traufseitig 2,40 m nicht überschreiten 

darf. Bei Garagen ist diese Wandhöhe technisch nicht realisierbar. Selbst eine Fertiggarage 

weist bereits eine Wandhöhe von min. 2,42 m auf. Auch auf anderen Baugrundstücken im 

Bebauungsplangebiet sind bereits Garagen mit einer höheren Wandhöhe vorhanden. Die 

notwendige Befreiung für die beantragte Wandhöhe von 3,0 m kann somit nach Auffassung 

der Verwaltung befürwortet werden. 

 

Gestaltung Zufahrt 

Da auf dem Nachbargrundstück (FlNr. 1966/23) bereits eine Zufahrt direkt an der Grund-

stücksgrenze vorhanden ist, sind nebeneinanderliegende Zufahrten nicht zu vermeiden. Der 

gemäß Bebauungsplan geforderte Grünstreifen mit einer Breite von 1,50 m müsste somit voll-

ständig auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden. Die Realisierung einer Garage und 

eines Carports an der nördlichen Grundstücksgrenze wäre somit nicht mehr möglich. Eine 

optische Auflockerung der nebeneinanderliegenden Zufahrten wird durch eine gärtnerisch 

angelegte geschwungene Grünzone im Vorgartenbereich gewährleistet. Die Zufahrtsbreite 

wird dabei weitgehend minimiert. Aus Sicht der Verwaltung kann der notwendigen Befreiung 

daher zugestimmt werden. 

 

 

 

Vorschlag zum Beschluss: 

Der Gemeinderat befürwortet den Antrag bezüglich Neubau einer Doppelhaushälfte mit Ga-

rage und Carport auf dem Grundstück FlNr. 1966/34, Alpspitzstraße und stimmt den erforder-

lichen Befreiungen vom Bebauungsplan bezüglich Wandhöhe Garage und Gestaltung Zu-

fahrt zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Peter Münster, Erster Bürgermeister  
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Sachbearbeiter 

 

 


